
Leitsätze: 

 

 

Auch mit der einjährigen Übergangsfrist für bereits bestehende Spielhallen in § 29 

Abs. 4 Satz 3 GlüStV trägt der Gesetzgeber den Bestandsschutzinteressen der be-

troffenen Spielhallenbetreiber in nicht zu beanstandender Weise Rechnung. 
 

Hinweise:  

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat in zwei Eilbeschlüssen die Verfassungs-

mäßigkeit der im Glücksspielstaatsvertrag vorgesehenen einjährigen Übergangsfrist 

für Spielhallen bestätigt. Der am 1.7.2012 in Kraft getretene Erste Glücksspielände-

rungsstaatsvertrag (GVBl S.319) unterwirft Spielhallen neben dem Gewerberecht 

nun auch dem Regelungsregime des Glücksspielstaatsvertrags. Gemäß § 29 Abs. 4 

GlüStV gelten Spielhallen, für die nach dem 28.10.2011 eine Erlaubnis nach § 33i 

GewO erteilt worden ist, eine Übergangsfrist von einem Jahr, während für Spielhal-

len, die vor diesem Stichtag erlaubt worden sind, eine fünfjährige Übergangsfrist gilt. 

Die von mehreren Spielhallenbetreibern u.a. hiergegen beim Bayerischen Verfas-

sungsgerichtshof erhobenen Popularklagen blieben erfolglos (s. BayVerfGH, E.v. 

28.6.2013, Vf. 10-VII-12, Vf. 11 VII-12, Vf. 12-VI-12, Vf. 14-VII-12, Vf. 19-VII-12). 

Nunmehr hat auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der erst kürzlich die Ver-

fassungsmäßigkeit des neuen Verbots der Vermittlung von Sportwetten in Spielhal-

len bestätigt hat (s. BayVGH, B.v. 25.6.2013, Az. 10 CS 13.145), klargestellt, dass er 

ebenso wie der Bayerische Verfassungsgerichthof die Übergangsregelung für ver-

fassungskonform hält. Bei der Anknüpfung an den Stichtag 28.10.2011, dem Tag des 

Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz zur Neufassung des Glücksspiel-

staatsvertrags, handele es sich um eine zulässige unechte Rückwirkung. Spätestens 

am 28.10.2011 sei für die betreffenden Fachkreise offensichtlich gewesen, dass für 

den Betrieb von Spielhallen neben den bereits bestehenden gewerberechtlichen Er-

laubnispflichten zusätzlich eine glücksspielrechtliche Erlaubnis erforderlich sein wird. 

Damit habe die Gefahr bestanden, dass in Kenntnis der beabsichtigten Änderung der 

Rechtslage für Spielhallen Vorratserlaubnisse beantragt bzw. erwirkt werden, um so 

gegebenenfalls (noch) in den Genuss längerer Übergangsfristen zu gelangen. Derar-

tige Mitnahmeeffekte zu verhindern, sei gerade im Hinblick auf den besonders wich-

tigen Gemeinwohlbelang des Schutzes der Bevölkerung vor den Gefahren der Spiel-
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sucht ein jedenfalls sachlich hinreichend begründeter Gesichtspunkt für die Wahl 

dieses Stichtags. 

 

 

 

 

10 CE 13.1414 

W 5 E 13.530 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
 

In der Verwaltungsstreitsache 

**** **** **** * *** *** 

vertreten durch den Geschäftsführer, 

******** ** ***** **************** 

 - Antragstellerin - 

 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte ******* ****** *** ********* 

******************* ** ***** ***** 

 

gegen 

 

Freistaat Bayern, 

 

vertreten durch die Landesanwaltschaft Bayern, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 - Antragsgegner - 

 

wegen 

 

glücksspielrechtlicher Erlaubnis für Spielhallen 

(Antrag nach § 123 VwGO); 
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hier: Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Bayerischen Verwal-

tungsgerichts Würzburg vom 2. Juli 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer 

 

ohne mündliche Verhandlung am 28. August 2013 

folgenden 

 

Beschluss: 

 

 I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

 II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 20.000 Euro 

festgesetzt. 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Mit ihrer Beschwerde verfolgt die Antragstellerin ihren in erster Instanz gestellten An-

trag, einstweilen anzuorden, dass sie die Spielhallen Free Town 3 und 4 bis 30. Juni 

2017 ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis weiterbetrieben kann, hilfsweise, dass der 

Antragsgegner eine Schließung der Spielhallen bis zum rechtskräftigen Abschluss 

der Hauptsacheklage nicht vollziehen darf, weiter. 

 

Die Antragstellerin betreibt neben den Spielhallen Free Town 1 und 2 im selben Ge-

bäudekomplex im Anwesen N. 8 in M. die Spielhallen Free Town 3 und 4. Die Bau-

genehmigung, die für diese Spielhallen am 22. August 2011 unter der aufschieben-

den Bedingung der Vorlage der Bescheinigung eines Brandschutzsachverständigen 

erteilt worden war, wurde am 31. Oktober 2011 wirksam. Auf Antrag der Antragstelle-
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rin vom 11. November 2011 erteilte das zuständige Landratsamt am 15. Dezember 

2011 die gewerberechtliche Erlaubnis nach § 33i GewO.  

 

Am 22. Februar 2013 beantragte die Antragstellerin beim zuständigen Landratsamt, 

ihr die glücksspielrechtliche Erlaubnis zum Weiterbetrieb der Spielhallen Free Town 3 

und 4 nach § 24 des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland 

(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV) i.V.m. Art. 9 des Gesetzes zur Ausführung des 

Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland (AGGlüStV) zu erteilen. 

 

Mit Bescheid vom 22. Mai 2013 lehnte das Landratsamt diesen Antrag ab. Gemäß 

§ 29 Abs. 4 GlüStV würden Spielhallen, für die nach dem 28. Oktober 2011 eine Er-

laubnis nach § 33i GewO erteilt worden sei, bis zum Ablauf von einem Jahr nach In-

krafttreten des GlüStV als mit § 24 und § 25 GlüStV vereinbar gelten. Eine Befreiung 

i.S.d. § 29 Abs. 4 Satz 4 GlüStV sei nur für Spielhallen, die unter die Fünfjahresfrist 

fielen, möglich, nicht für solche, die nach dem 28. Oktober 2011 erlaubt worden sei-

en. 

 

Gegen diesen Bescheid erhob die Antragstellerin Klage mit dem Antrag, den Beklag-

ten unter Abänderung des Bescheides vom 22. Mai 2013 zu verpflichten, ihr die 

glücksspielrechtliche Erlaubnis zum Betrieb der Spielhallen Free Town 3 und 4 zu er-

teilen, hilfsweise festzustellen, dass sie für diese Spielhallen Bestandsschutz bean-

spruchen könne. 

 

Am 26. Juni 2013 beantragte die Antragstellerin beim Verwaltungsgericht Würzburg, 

einstweilen anzuordnen, dass sie die Spielhallen Free Town 3 und 4 auf Grundlage 

der am 15. Dezember 2011 erteilten Spielhallenkonzession bis zum 30. Juni 2017 

betreiben dürfe, ohne dass es einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis nach Art. 9 

AGGlüStV bedürfe, hilfsweise, dass die Antragsgegnerin eine Schließung der Spiel-

hallen bis zum rechtskräftigen Abschluss der Hauptsacheklage nicht vollziehen dürfe.  

 

Mit Beschluss vom  2. Juli 2013 lehnte das Bayerische Verwaltungsgericht Würzburg 

den Antrag ab. Die Antragstellerin habe nicht glaubhaft gemacht, dass ihr ein durch 

einstweilige Anordnung zu sichernder Anspruch i.S.v. § 123 Abs. 1 VwGO zustehe. 

Spielhallen, für die nach dem 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis nach § 33i GewO er-

teilt worden sei, würden bis zum Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten des 

GlüStV als mit § 24 und § 25 vereinbar gelten. Der einschlägige Versagungsgrund 

gemäß Art. 9 Abs. 2 Satz 1 AGGlüStV schließe die Erteilung von Erlaubnissen für die 
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Spielhallen Free Town 3 und 4 an die Antragstellerin im vorliegenden Fall aus. Die 

verfassungsrechtlichen Zweifel der Antragstellerin an der bei Inkrafttreten des geän-

derten Glücksspielstaatsvertrages bzw. bei Inkrafttreten der Änderung des AGGlüStV 

rückwirkenden Übergangsregelung des § 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV griffen nicht 

durch. Es sei kein Verstoß dieser Regelung, der Erlaubnispflicht nach § 24 Abs. 1 

und Abs. 2 Satz 1 GlüStV, Art. 11 Abs. 1 Satz 1 AGGlüStV und des Verbots von 

Spielhallenkomplexen (§ 25 Abs. 2 Satz 1 GlüStV, Art. 9 Abs. 2 Satz 1 AGGlüStV) 

gegen das Grundgesetz oder die Bayerische Verfassung ersichtlich. Der Bayerische 

Verfassungsgerichtshof habe entschieden, dass die Regelungen in  § 24 Abs. 1 und 

Abs. 2 Satz 1, § 25 Abs. 1 und 2 GlüStV sowie in Art. 11 Abs. 1 Satz 1, Art. 9 Abs. 2 

Satz 1 und Abs. 3 AGGlüStV mit der Bayerischen Verfassung vereinbar seien. Auch 

die streitentscheidende Übergangsregelung für bestehende Spielhallen in § 29 

Abs. 4 GlüStV, Art. 11 Abs. 1 Satz 2 AGGlüStV sei verfassungsrechtlich ebenfalls 

nicht zu beanstanden. Das Rechtsstaatsprinzip sei auch nicht wegen einer unzuläs-

sigen Rückwirkung verletzt. Es handle sich um eine unechte Rückwirkung. Die An-

tragstellerin sei bei Tätigen ihrer Investitionen für Umbau und Einrichtung der Spiel-

hallen nicht in ihrem Vertrauen darin geschützt gewesen, dass die gewerberechtli-

chen Anforderungen für Spielhallen nicht in absehbarer Zeit erheblich verschärft 

würden. Der Stichtag des 28. Oktober 2011 sei verfassungsrechtlich nicht zu bean-

standen. Bei der Ausgestaltung von Übergangsvorschriften komme dem Gesetzge-

ber ein breiter Gestaltungsspielraum zu. Nach der Beschlussfassung der Minister-

präsidenten sei in den informierten Kreisen mit dem Inkrafttreten des Staatsvertrages 

zu rechnen gewesen. Der Gesetzgeber habe sein Ermessen nicht überschritten, 

wenn er Mitnahmeeffekte für den Übergangszeitraum habe vermeiden wollen. Der 

Umstand, dass bei Einigung der Ministerpräsidenten über den Entwurf noch Unsi-

cherheit über das Zustandekommen des Änderungsvertrages zum Glücksspiel-

staatsvertrag bestand, weil dieser der Ratifikation durch die jeweiligen Länderparla-

mente bedurfte, führe nicht dazu, dass der Tag der ersten Beschlussfassung der Mi-

nisterpräsidenten als Stichtag für die rückwirkende Anwendung der verschärften An-

forderungen an gewerberechtlich noch nicht genehmigte Spielhallen unverhältnis-

mäßig wäre.  

 

Gegen diesen Beschluss hat die Antragstellerin Beschwerde erhoben. Zur Begrün-

dung der Beschwerde bringt sie vor, dass Kern der Auseinandersetzung sei, ob der 

Glücksspielstaatsvertrag und das bayerische Ausführungsgesetz bezüglich der sich 

für Spielhallen daraus ergebenden Rechtsfolgen an das Datum 28. Oktober 2011 

anknüpften durften, da sie erst am 1. Juli 2012 in Kraft getreten seien. Am 

8 
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28. Oktober 2011 habe unstreitig eine Ministerpräsidentenkonferenz stattgefunden, 

es sei aber nicht der Beschluss gefasst worden, dem Glücksspieländerungsstaats-

vertrag zuzustimmen. Ein solcher Beschluss hätte im Übrigen keine rechtliche Be-

deutung gehabt. Über den Glücksspieländerungsstaatsvertrag sei das ganze Jahr 

2011 diskutiert worden. Die Unterzeichnung sei erst am 15. Dezember 2012 erfolgt. 

Gehe man von dem rechtsstaatlich unangreifbaren Grundsatz aus, dass Gesetze 

erst ab ihrem Inkrafttreten Geltung beanspruchen könnten, müssten besondere Vo-

raussetzungen vorliegen, um die Rechtsfolgen eines solchen Gesetzes an einen in 

der Vergangenheit liegenden Tag anzuknüpfen. Auch bei einer unechten Rückwir-

kung seien strenge Anforderungen an die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit zu 

stellen. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lasse eine solche 

Rückwirkung nur unter sehr eingeschränkten Bedingungen zu. Insbesondere knüpfe 

das Bundesverfassungsgericht bei einer unechten Rückwirkung immer an rechtsför-

mig gestaltete Vorgänge an. Erst wenn eine Landesregierung einen von ihr abge-

schlossenen Staatsvertrag in das parlamentarische Verfahren einbringe, könne der 

möglicherweise unterworfene Bürger von der Regelung überhaupt Kenntnis nehmen 

und sich auf mögliche Änderungen seiner Rechtsposition einstellen. Auch habe der 

Verfassungsgerichtshof nicht verdeutlicht, was er unter sog. Mitnahmeeffekten ver-

stehe. Die Baugenehmigung für die hier streitgegenständlichen Spielhallen sei lange 

Zeit vor dem Stichtag erteilt worden. Der Erteilung der gewerberechtlichen Erlaubnis 

gemäß § 33i GewO hätten keine Hindernisse entgegengestanden. Ohne die ver-

meintliche Übergangs- bzw. Stichtagsregelung könnte die Antragstellerin ihre Spiel-

halle uneingeschränkt weiter auf der Basis der ihr erteilten Erlaubnisse weiterführen. 

Es gehe um die Rechtsfrage, ob neben der bereits früher erforderlichen Erlaubnis 

gemäß § 33i GewO noch eine zusätzliche, neue glücksspielrechtliche Erlaubnis er-

forderlich sei bzw. wenn diese erforderlich sei, ob die Antragstellerin einen Anspruch 

auf Erteilung dieser Erlaubnis habe. Bisher sei dem Schutz der Allgemeinheit mit ei-

ner Erlaubnis nach § 33i GewO Rechnung getragen worden. Hinzu komme, dass 

Spielhallen, die vor dem 28. Oktober 2011 bestanden hätten, ein weiter gehender 

Bestandsschutz, nämlich fünf Jahre, eingeräumt würde. Unabhängig von allen ande-

ren verfassungsrechtlich relevanten Erwägungen führe eine sachgerechte Abwägung 

der betroffenen Interessen dazu, dass eine vorläufige Fortführung des Geschäftsbe-

triebs der Antragstellerin auch unter Abwägung aller Belange gerade im Hinblick auf 

ihre schutzwürdigen Interessen sachgerecht sei. Im Übrigen sei zu bedenken, dass 

der Antragsgegner die Schließung der Spielhallen faktisch vollziehen wolle und keine 

Notwendigkeit sehe, insoweit ein ordnungsgemäßes Verwaltungsverfahren bis zu ei-

ner Schließungsverfügung durchzuführen. Die Rechtsprechung des Bundesverwal-
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tungsgerichts zur Europarechtswidrigkeit des staatlichen Glücksspielmonopols sei 

auf die Rechtslage nach Inkrafttreten des Glücksspieländerungsstaatsvertrages an-

wendbar. Auch nach seinem Inkrafttreten bestehe weiterhin ein monopolistischer 

Markt, für den massiv geworben werde.  

9 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

die Beschwerde zurückweisen. 

 

Einziger von der Antragstellerseite vorgetragener Beschwerdegrund sei die Frage 

nach der Verfassungsmäßigkeit der einjährigen Übergangsfrist gemäß § 29 Abs. 4 

Satz 3 GlüStV. Die angegriffene Regelung sei nicht wegen des Verstoßes gegen das 

Rückwirkungsverbot verfassungswidrig. Die Regelung in § 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV 

nehme innerhalb des Gesamtkonzepts eine Sonderstellung ein und diene dazu, den 

Missbrauch durch Einholung von Vorratserlaubnissen im Zeitraum zwischen Para-

phierung und Ratifizierung des Staatsvertrages zu verhindern. Die einjährige Aus-

lauffrist sowie der gewählte Stichtag für die Differenzierung rechtfertigten sich dar-

aus, dass am 28. Oktober 2011 die Ministerpräsidentenkonferenz nach Abschluss 

der Anhörung beschlossen habe, dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag zuzu-

stimmen und ihn am 15. Dezember 2011 zu unterzeichnen. Spätestens seit 

28. Oktober 2011 hätten die betroffenen interessierten Kreise Kenntnis von der be-

absichtigten Rechtsänderung gehabt und diese bei ihren Dispositionen berücksichti-

gen müssen. Das Vertrauen auf den Fortbestand der bisherigen Rechtslage sei spä-

testens von diesem Zeitpunkt an nicht mehr schutzwürdig  gewesen. Es sei daher 

nicht auf den Zeitpunkt der Ratifizierung des Glücksspielstaatsvertrages durch den 

Landtag abzustellen, sondern auf denjenigen der politischen Einigung. Zum anderen 

habe bei der Wahl eines späteren Stichtags die Gefahr einer Umgehung der Rege-

lung und einer Vereitelung des mit ihr verfolgten Ziels, einen weiteren Zuwachs im 

Bereich der Spielhallen zu verhindern, bestanden. Da weder die Erteilung einer Bau-

genehmigung noch die Einrichtung der Spielhalle rechtliche oder tatsächliche Vo-

raussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis nach § 33i GewO seien, habe für die 

Antragstellerin die Möglichkeit bestanden, bei den Gewerbebehörden eine rasche 

und vollständige Bearbeitung eines gestellten Antrages einzufordern. Die Frage nach 

einer eventuellen Unionsrechtswidrigkeit des glücksspielrechtlichen Sportwettenmo-

nopols gemäß § 10 Abs. 2 und 5 GlüStV a.F. habe für die Frage nach der Verfas-

sungsmäßigkeit der Regelungen des GlüStV über Spielhallen keine Bedeutung. 

 

10 
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Ergänzend wird auf die vorgelegten Behörden- und die Gerichtsakten Bezug ge-

nommen. 

 

II. 

 

Die zulässige Beschwerde bleibt ohne Erfolg. Die von der Antragstellerin dargelegten 

Gründe, auf deren Prüfung der Verwaltungsgerichtshof nach § 146 Abs. 4 Satz 6 

VwGO beschränkt ist, rechtfertigen keine Abänderung oder Aufhebung der angefoch-

tenen Entscheidung. Aus der Beschwerdebegründung ergibt sich nicht, dass das 

Verwaltungsgericht den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung mit der 

Feststellung, dass die Antragstellerin die Spielhallen Free Town 3 und 4 im Anwesen 

N. 8 in M. bis zum 30. Juni 2017, hilfsweise bis zum rechtskräftigen Abschluss des 

Hauptsacheverfahrens (W 5 K 13.523), ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis gemäß 

Art. 9 AGGlüStV weiterbetreiben darf, zu Unrecht abgelehnt hätte.  

 

Die gemäß § 146 Abs. 1 VwGO statthafte sowie fristgerecht (§ 147 Abs. 1 VwGO) 

eingelegte und begründete (§ 146 Abs. 4 Satz 1 und 2 VwGO) Beschwerde der An-

tragstellerin ist zulässig, obwohl kein ausdrücklicher Beschwerdeantrag gestellt wur-

de. Denn im Wege sachgerechter Auslegung (§ 88 VwGO) ist mit hinreichender Be-

stimmtheit zu ermitteln, in welchem Umfang und mit welchem Ziel die Entscheidung 

des Verwaltungsgerichts angefochten werden soll (vgl. Happ in Eyermann, VwGO, 

13. Aufl. 2010, § 146 Rn. 21). Danach begehrt die Antragstellerin unter Abänderung 

der erstinstanzlichen Entscheidung den Erlass einer einstweiligen (Regelungs-) An-

ordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO mit der Feststellung, dass sie die Spielhal-

len Free Town 3 und 4 im Anwesen N. 8 in M. bis zum 30. Juni 2017, hilfsweise bis 

zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens (W 5 K 13.523), ohne 

glücksspielrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 9 AGGlüStV weiterbetreiben darf. 

    

Die Beschwerde ist jedoch unbegründet, weil sich aus den den Anforderungen von   

§ 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO entsprechend dargelegten Gründen nicht ergibt, dass ein 

entsprechender Anordnungsanspruch der Antragstellerin nach § 123 Abs. 1 VwGO 

besteht.  

 

Das Bestehen des im Hauptsacheverfahren mit der Verpflichtungsklage geltend ge-

machten Anspruchs auf Erteilung einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis gemäß Art. 9 

AGGlüStV zum Weiterbetrieb der Spielhallen Free Town 3 und 4 hat die Antragstelle-

rin nicht mit der für einen Anordnungsanspruch erforderlichen hinreichenden Wahr-
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scheinlichkeit glaubhaft (§ 123 Abs. 3 VwGO i.v.m. §§ 920 Abs. 2, 294 ZPO) und gel-

tend gemacht. Denn mit der Begründung des Verwaltungsgerichts, der Erteilung der 

Erlaubnis stehe bereits der Versagungsgrund des Art. 9 Abs. 2 Satz 1 AGGlüStV 

entgegen, setzt sich die Antragstellerin in der Beschwerdebegründung nicht ausei-

nander. 

 

Der Hinweis, dass nach der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts (Entscheidungen vom 20.6.2012 – 8 C 10.12, 8 C 12.12 und 8 C 17.12; vgl. 

Pressemitteilung des BVerwG Nr. 38/2013) das Sportwettenmonopol in Nordrhein-

Westfalen im Zeitraum von 2006 bis 2012 die europarechtliche Niederlassungs- und 

Dienstleistungsfreiheit verletze und diese Beurteilung auch für die aktuelle Rechtsla-

ge nach Inkrafttreten des Glücksspieländerungsstaatsvertrages Geltung beanspru-

che, begründet ebenfalls keinen Anspruch der Antragstellerin auf Weiterbetrieb der 

Spielhallen Free Town 3 und 4 ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis über den 30. Ju-

ni 2013 hinaus, weil insoweit die Unionsrechtsrechtswidrigkeit der Erlaubnisvoraus-

setzungen für den Betrieb von Spielhallen (§§ 24 und 25 GlüStV, Art. 9 und 11 AG-

GlüStV) mit der Folge des Anwendungsvorrangs der unionsrechtlichen Grundfreihei-

ten nicht hinreichend substantiiert dargelegt wird. 

 

Das Vorbringen der Antragstellerin, wonach der Beschluss der Ministerpräsidenten-

konferenz vom 28. Oktober 2011 keinen geeigneten Anknüpfungspunkt für die vom 

Gesetzgeber angeordnete Rückwirkung der Bestimmungen in §§ 24 und 25 GlüStV 

bzw. Art. 9 und Art. 11 AGGlüStV darstelle, ist ebenfalls nicht geeignet, einen Anord-

nungsanspruch auf Feststellung, dass die streitgegenständlichen Spielhallen über 

den 30. Juni 2013 hinaus weiterbetrieben werden dürfen, hinreichend glaubhaft zu 

machen und darzulegen. Die gesetzliche Regelung in § 29 Abs. 4 GlüStV verstößt 

weder gegen das auf den rechtsstaatlichen Prinzipen der Rechtssicherheit und des 

Vertrauensschutzes beruhende grundsätzliche Verbot rückwirkender belastender 

Gesetze noch gegen das Grundrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG. 

 

Die in § 24 Abs. 1 i.V.m. § 25 GlüStV bzw. Art. 9 AGGlüStV geregelten zusätzlichen 

glücksspielrechtlichen Vorausetzungen für Spielhallen ordnen in Verbindung mit der 

Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 GlüStV auch für bereits vor Inkrafttreten der Neu-

regelungen im Glücksspielstaatsvertrag und des entsprechenden Ausführungsgeset-

zes baurechtlich genehmigte Spielhallen, für die auch die gewerberechtliche Erlaub-

nis nach § 33i GewO erteilt war, neue Rechtsfolgen an und stellen damit an bereits 

ins Werk gesetzte Sachverhalte neue rechtliche Anforderungen. Dies ergibt sich dar-
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aus, dass ab Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung zum 1. Juli 2012 nicht nur 

die Errichtung einer neuen Spielhalle einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis bedarf, 

sondern auch der Betrieb einer bereits bestehenden Spielhalle (§ 29 Abs. 4 Satz 1 

GlüStV). Die Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 Satz 2 bis 4 GlüStV bewirkt insoweit 

nur eine Begünstigung für bereits bestehende Spielhallen bzw. für Spielhallen, für die 

bereits bis zum 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis nach § 33 i GewO erteilt worden 

war, und für solche Spielhallen, für die nach dem 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis 

nach § 33 i GewO erteilt worden ist, indem sie für fünf Jahre bzw. ein Jahr nach In-

krafttreten des geänderten Glücksspielstaatsvertrages von der glücksspielrechtlichen 

Erlaubnispflicht freigestellt werden. Die durch §§ 24, 25 GlüStV i.V.m. § 29 Abs. 4 

Satz 1 GlüStV bewirkte Rückwirkung der gesetzlichen Neuregelung auf bereits be-

stehende Spielhallen wird somit durch die Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 Satz 2 

und 3 GlüStV zugunsten bestimmter Spielhallen modifiziert (vgl. Lt-Drs. 16/11995 S. 

32). Der Einwand der Antragstellerin, ohne die von ihr für verfassungswidrig gehalte-

ne Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV könne sie die Spielhallen Free 

Town 3 und 4 weiter uneingeschränkt auf Basis der ihr nach § 33i GewO erteilten Er-

laubnis weiterbetreiben, geht daher fehl. 

 

Das Vorbringen der Antragstellerin kann daher nur so verstanden werden, dass auch 

bei Spielhallenbetreibern, denen erst nach dem 28. Oktober 2011 die Erlaubnis nach 

§ 33i GewO erteilt worden ist, die Bestandsinteressen das Interesse des Gesetzge-

bers, den Betrieb von Spielhallen stärkeren Einschränkungen als bisher zu unterwer-

fen, aus Gründen der Rechtssicherheit und des Vertrauenschutzes zumindest bis 30. 

Juni 2017 überwiegen. 

 

Bei der vom Gesetzgeber getroffenen Regelung, wonach Spielhallen, für die die Er-

laubnis nach § 33i GewO nach dem 28. Oktober 2011 erteilt worden ist, bis zum Ab-

lauf von einem Jahr nach Inkrafttreten des Staatsvertrags als mit §§ 24 und 25 

GlüStV vereinbar gelten, danach aber der glücksspielrechtlichen Erlaubnispflicht un-

terworfen sind, handelt es sich um eine gesetzliche Regelung mit unechter Rückwir-

kung. Eine unechte Rückwirkung von Gesetzen liegt dann vor, wenn eine Norm auf 

gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für 

die Zukunft einwirkt und damit zugleich die betroffene Rechtsposition nachträglich 

entwertet, die Rechtsfolgen eines Gesetzes also erst nach Verkündung der Norm 

eintreten, ihr Tatbestand aber Sachverhalte erfasst, die bereits vor der Verkündung 

ins Werk gesetzt wurden (BVerfG, B.v. 10.10.2012 – 1 BvR 6/07 – juris Rn. 43 

m.w.N.). Die unechte Rückwirkung ist grundsätzlich zulässig, auch wenn damit zu-
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gleich die betroffene Rechtsposition nachträglich entwertet wird. Allerdings können 

sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Verhältnismäßigkeitsprin-

zip Grenzen für die Zulässigkeit solcher rückwirkenden Gesetze ergeben. Diese sind 

allerdings erst überschritten, wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte 

Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszwecks nicht geeignet oder erforderlich ist 

oder wenn die Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des 

Gesetzgebers überwiegen (BVerfG, B.v. 10.6.2009 – Az. 1 BvR 571/07 – juris Rn. 23 

m.w.N.).  

 

Die mit dem geänderten Glücksspielstaatsvertrag bewirkte Rückwirkung der glücks-

spielrechtlichen Erlaubnispflicht auf bereits bestehende Spielhallen ist auch nicht 

ausnahmsweise unzulässig, weil das Vertrauen der Antragstellerin in den Fortbe-

stand der alten Rechtslage, ihre Spielhallen aufgrund der erteilten Baugenehmigung 

und der erteilten gewerberechtlichen Erlaubnis ohne weitere Anforderungen bis zum 

Ablauf der gewerberechtlichen Erlaubnis nach § 33 i GewO weiter betreiben zu kön-

nen, nicht schutzwürdiger ist als die mit der Rechtsänderung verfolgten Anliegen (zu 

dieser Voraussetzung vgl. BVerfG, B.v. 20.7.2001 – 1 BvR 2624/05 – juris Rn. 40). 

Der Gesetzgeber verfolgte mit dem Vertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsver-

trags und dem entsprechenden Ausführungsgesetz das Ziel, einen kohärenten 

Schutz vor Spielsucht zu schaffen, weil er davon ausging, dass das Suchtpotential 

bei Geldspielgeräten unter allen Glücksspielen am höchsten ist und er dem flächen-

deckenden Angebot an Geldspielgeräten in Spielhallen entgegentreten wollte (Lt-

Drs. 16/11995, S. 30, BayVerfGH, E.v. 28.6.2013 – Vf. 10-VII-12 u.a. – juris Rn. 95 ). 

Die Bekämpfung der Gefahren des Glücksspiels, insbesondere des Vermögensver-

lusts und der Spielsucht, stellt ein besonders gewichtiges Gemeinwohlziel dar. Dem-

gegenüber ist das Vertrauen in den Fortbestand der gesetzlichen Vorschriften regel-

mäßig nicht geschützt. Das schutzwürdige Vertrauen entfällt nach der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts regelmäßig für die Betroffenen schon vom 

Zeitpunkt des endgültigen Gesetzesbeschlusses der beabsichtigten gesetzlichen 

Neuregelung (BVerfG, B.v. 24.3.1998 – 1 BvL 6/92 –  juris Orientierungssatz 2 b). 

Für den Zeitraum davor besteht in der Regel ein schutzwürdiges Vertrauen (vgl. aber 

abweichend BVerfG, B.v. 10.10.2012 – 1 BvL 6/07 – Rn. 56) mit der Folge, dass der 

Gesetzgeber die Grenzen zu beachten hat, die sich aus einer Abwägung zwischen 

dem Ausmaß des durch die Gesetzesänderung verursachten Vertrauensschadens 

und der Beeinträchtigung der geschützten Grundrechtspositionen des einzelnen ei-

nerseits und der Bedeutung des gesetzgeberischen Anliegens für das Gemeinwohl 

andererseits ergeben. Der rechtsstaatlich gebotene Vertrauensschutz gegenüber 
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rückwirkenden Gesetzen ist auf die besondere Schutzwürdigkeit des Vertrauens des 

Bürgers in eine bestehende Gesetzeslage zugeschnitten. Er sucht den gerechten 

Ausgleich zwischen dem schutzwürdigen Vertrauen des Bürgers auf den Bestand 

der geltenden Rechtslage und dem notwendigen Gestaltungsspielraum des Gesetz-

gebers, das Recht an neue tatsächliche Entwicklungen, bessere Erkenntnisse und 

sich ändernde politische Rahmenbedingungen anzupassen (BVerfG, B.v. 10.6.2009 

– 1 BvR 571/07 – juris Rn. 24). Das Ergebnis der vorliegend vom Gesetzgeber inso-

weit getroffenen Abwägungsentscheidung ist unter Berücksichtigung der in § 29 

Abs. 4 GlüStV getroffenen Übergangsregelung nicht zu beanstanden (BayVerfGH, 

E.v. 28.6.2013 – Vf. 10-VII-12 u. a. – juris Rn. 96).  Insbesondere hat er im Rahmen 

der Übergangsregelung dem Vertrauensschutz der Spielhallenbetreiber dadurch 

Rechnung getragen, dass die Neuregelung betreffend die glücksspielrechtliche Er-

laubnispflicht für bereits bestehende Spielhallen erst nach dem Zustimmungsbe-

schluss des Bayerischen Landtags vom 14. Juni 2012 zum 1. Juli 2013 bzw. 1. Juli 

2017 wirksam wird. Auch wenn die Betroffenen im Vertrauen auf die bestehende Ge-

setzeslage Investitionen getätigt haben, hindert dies den Gesetzgeber nicht, für die 

Zukunft an den Betrieb der Spielhallen weitergehende Anforderungen zu stellen, 

wenn diese zur Erreichung des Gesetzeszweckes erforderlich und geeignet sind. 

Nach den Ergebnissen der Evaluierung der Spielverordnung und den Sachverständi-

genempfehlungen des Fachbeirats für Glücksspielsucht ist im Bereich des gewerbli-

chen Automatenspiels, insbesondere bei den Spielhallen, Handlungsbedarf gegeben 

(Lt-Drs. 16/11995 S. 30). Die Reduzierung der Spielgeräte an einem Standort durch 

das Verbot des baulichen Verbunds sowie die anderen in §§ 24, 25 und 26 GlüStV 

getroffenen Beschränkungen für den Betrieb von Spielhallen sind zur Bekämpfung 

der Spielsucht erforderlich und auch geeignet. Bestandschutzinteressen, die mit be-

sonderen Gefahren für Dritte verbunden sind, haben demgegenüber ein geringeres 

Gewicht (vgl. Pagenkopf in Dietlein/Hecker/Rüting, Kommentar, 2. Aufl. 2013, § 29 

Rn. 16). Insoweit sind daher an Übergangsregelungen, die den Bestandsinteressen 

der Betroffenen Rechnung tragen, im Bereich der Gefahrenabwehr geringere Anfor-

derungen zu stellen (Pagenkopf, a.a.O. Rn. 13). Dass der Gesetzgeber die Grenzen 

des ihm bei der Ausgestaltung von Übergangsvorschriften zukommenden breiten 

Gestaltungsspielraums in unzumutbarer Weise überschritten hätte, legt die Be-

schwerde der Antragstellerin weder dar noch ist dies für den Verwaltungsgerichtshof 

sonst ersichtlich. Damit wird den berechtigten Bestandsschutzinteressen der Spiel-

hallenbetreiber in rechtlich nicht zu beanstandender Weise Rechnung getragen. 

Entgegen dem Beschwerdevorbringen gilt dies auch für die einjährige Übergangsfrist 

in § 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV. Das Abstellen des Gesetzgebers für die Differenzie-
23 



- 13 - 

 

rung zwischen der fünfjährigen und der einjährigen Übergangsfrist in § 29 Abs. 4 

Satz 2 und 3 GlüStV auf den Zeitpunkt der Erteilung der gewerberechtlichen Erlaub-

nis und den diesbezüglichen Stichtag 28. Oktober 2011 ist sachgerecht (dazu einge-

hend unten) und genügt auch mit Blick auf die Vertrauens- und Bestandsschutzinte-

ressen der davon betroffenen Spielhallenbetreiber (noch) den verfassungsrechtlichen 

Anforderungen. Der Senat teilt hier die durch den Bayerischen Verfassungsgerichts-

hof in dessen Entscheidung vom 28. Juni 2013 (a.a.O.) vorgenommene Beurteilung, 

die auch vom Erstgericht der angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegt wird. Ge-

rade mit Blick auf die besonders gewichtigen Gemeinwohlziele des § 1 GlüStV und 

die von Geldspielgeräten in Spielhallen diesbezüglich ausgehenden besonderen Ge-

fahren ist es dem Gesetzgeber (auch) unter Vertrauensschutzgesichtspunkten nicht 

verwehrt, sein glücksspielrechtliches Regelungskonzept durch die Staffelung von 

sachgerechten Übergangsfristen zeitnah umzusetzen und so – wie beabsichtigt (vgl. 

Gesetzesbegründung Zu § 29 Zu Abs. 4, Lt-Drs. 16/11995 S. 32) – den stufenweisen 

Rückbau bei Spielhallenkomplexen zu erreichen. Dabei ist mit zu berücksichtigen, 

dass mit diesem schrittweisen Rückbau bei Spielhallenkomplexen ein wirtschaftlicher 

Betrieb von Spielhallen (wohl) auch künftig nicht unmöglich gemacht wird und auch 

nicht alle insoweit getätigten Investitionen völlig entwertet werden.  

 

Soweit die Antragstellerin bezüglich der Zulässigkeit der Rückwirkung der durch die 

Neuregelung bewirkten zusätzlichen Anforderungen für bereits bestehende Spielhal-

len auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2012 (1 

BvL 6/07) verweist, sind die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts zu den 

gesteigerten Anforderungen an die Vereinbarkeit einer unechten Rückwirkung eines 

Gesetzes an die Verfassung auf den vorliegenden Fall nicht übertragbar, weil diese 

Entscheidung den Sonderfall einer rückwirkenden Norm des Einkommensteuerrechts 

behandelt. In diesem Rechtsbereich kommen die Fälle einer unechten Rückwirkung 

in ihren tatsächlichen Auswirkungen einer echten Rückwirkung nahe, so dass inso-

weit höhere Anforderungen an die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der unechten 

Rückwirkung zu stellen sind. 
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Ein Anspruch der Antragstellerin, dass sie die Spielhallen Free Town 3 und 4 über 

den 30. Juni 2013 hinaus ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis weiterbetreiben darf, 

ergibt sich auch nicht aus Art. 3 Abs. 1 GG. Insoweit ist das Verwaltungsgericht zu 

Recht davon ausgegangen, dass für die Dauer des Bestandsschutzes bei bereits be-

stehenden Spielhallen bzw. gewerberechtlich genehmigten Spielhallen der Be-

schluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 28. Oktober 2011 einen hinreichen-

den Differenzierungsgrund für die unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen an 

Spielhallen, für die vor dem 28. Oktober 2011 die gewerberechtliche Erlaubnis erteilt 

worden ist, und solche, bei denen die Erlaubnis nach § 33i GewO nach dem 28. Ok-

tober 2011 erteilt worden ist, darstellt. Dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonfe-

renz, mit dem bis auf Schleswig-Holstein alle Bundesländer dem nach der Jah-

reskonferenz der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Länder 

am 23. und 24. September 2011 überarbeiteten Entwurf eines Änderungsstaatsver-

trags zugestimmt haben, waren zahlreiche Vorschläge zur Anpassung des beste-

henden Glücksspielstaatsvertrages an die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofs zum Sportwettenmonopol vorangegangen. Mit dem Beschluss vom 28. 

Oktober 2011 stand jedoch fest, dass der Änderungsstaatsvertrag in der beschlos-

senen Form den jeweiligen Länderparlamenten zur Unterrichtung vorgelegt werden 

sollte und am 15. Dezember 2011 von den Ministerpräsidenten unterschrieben wer-

den sollte (Presseinformation des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Ar-

beit und Verkehr zur Sitzung des Niedersächsischen Landtag am 13. Oktober 2011, 

www.mw.niedersachsen.de/portal/live). Weitere Änderungen sollten nach diesem 

Beschluss nicht mehr erfolgen. Der Abschluss von Staatsverträgen, den Art. 181 BV 

ausdrücklich zulässt, folgt einem eigenen Verfahren, das neben den Vertragsver-

handlungen, der Paraphierung, der Unterzeichnung durch die Exekutive auch die 

Zustimmung des Landtags und die Ratifikation des Vertrags durch den Ministerpräsi-

denten umfasst. Der Zustimmungsbeschluss des Landtags nach Art. 72 Abs. 2 BV 

entfaltet insoweit nur noch Ermächtigungsfunktion für die Ratifizierung und Transfor-

mationsfunktion (Möstl in Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaats Bayern, 

Kommentar, Art. 72 Rn. 13). Die Befugnis des Ministerpräsidenten, den Vertrag zu 

unterschreiben, ergibt sich bereits aus Art. 47 Abs. 3 BV, die Pflicht zur rechtzeitigen 

Information des Landtags aus Art. 55 Nr. 3 BV. Aufgrund dieses Verfahrens steht der 

Inhalt des abzuschließenden Staatsvertrags letztlich bereits mit dem Beschluss der 

Ministerpräsidentenkonferenz, dass der Vertrag mit dem beschlossenen Inhalt unter-

schrieben werden soll, fest. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Landtag einem vom 

Ministerpräsidenten gebilligten Staatsvertrag die Zustimmung verweigert, ist zu ge-

ring, um ein Vertrauen dahingehend zu begründen, dass die beabsichtigte Regelung 
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nicht in Kraft treten wird. Spätestens am 28. Oktober 2011 war damit für die betref-

fenden Fachkreise offensichtlich, dass für den Betrieb von Spielhallen neben den be-

reits bestehenden gewerberechtlichen Erlaubnispflichten zusätzlich eine glücksspiel-

rechtliche Erlaubnis erforderlich sein wird (und dass diese Erlaubnispflicht nach ei-

nem Übergangszeitraum von 5 Jahren auch auf bestehende Spielhallen erstreckt 

werden wird). Dies wurde in den entsprechenden Foren deutlich kommuniziert 

(www.isa-guide.de/isa-gaming/articles). Ab diesem der Öffentlichkeit bekannten Zeit-

punkt bestand auch entgegen dem Beschwerdevorbringen die vom Gesetzgeber an-

genommene Gefahr, dass in Kenntnis der beabsichtigten Änderung der Rechtslage 

für Spielhallen Vorratserlaubnisse beantragt bzw. erwirkt werden, um so gegebenen-

falls (noch) in den Genuss längerer Übergangsfristen zu gelangen. Wenn der Ge-

setzgeber derartige Mitnahmeeffekte für den Übergangszeitraum bis zum Inkrafttre-

ten der Neuregelung verhindern wollte (Lt-Drs. 16/11995 S. 32), ist dies gerade im 

Hinblick auf den besonders wichtigen Gemeinwohlbelang des Schutzes der Bevölke-

rung vor den Gefahren der Spielsucht ein jedenfalls sachlich hinreichend begründe-

ter Gesichtspunkt für die Wahl dieses Stichtags (BayVerfGH, E.v. 28. 6. 2013 – Vf. 

10-VII-12 u.a. – juris Rn. 96). Nimmt ein Spielhallenbetreiber in Kenntnis dieser künf-

tigen zusätzlichen rechtlichen Anforderung den Betrieb einer Spielhalle auf, so ist 

sein Vertrauen darauf, dass er diese Spielhalle auch nach Inkrafttreten der gesetzli-

chen Neuregelung ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis weiterbetreiben darf, weniger 

schützenswert als bei einem Spielhallenbetreiber, der die für den legalen Betrieb 

maßgebliche Erlaubnis nach § 33i GewO bereits vor Bekanntwerden der beabsichtig-

ten Neuregelung erhalten hat. Auf die für bereits bestehende Spielhallen geltende 

Übergangsregelung zur glücksspielrechtlichen Erlaubnispflicht in § 29 Abs. 4 Satz 2 

GlüStV kann sich die Antragstellerin daher nicht berufen. 

 

Soweit die Antragstellerin vorträgt, ihr sei schon lange vor dem entsprechenden 

Stichtag eine entsprechende Baugenehmigung für den Betrieb der Spielhallen Free 

Town 3 und 4 erteilt worden und die Erteilung der entsprechenden gewerberechtli-

chen Erlaubnis sei eine Formsache gewesen, macht sie damit ebenfalls keinen An-

spruch auf einen Weiterbetrieb der Spielhallen über den 30. Juni 2013 hinaus glaub-

haft. Für das Abstellen auf den Zeitpunkt der Erteilung der gewerberechtlichen Er-

laubnis gemäß § 33i GewO und nicht bereits den (früheren) Zeitpunkt der baurechtli-

chen Genehmigung im Rahmen der Übergangsregelung spricht entscheidend, dass 

erst mit der gewerberechtlichen Erlaubnis die Spielhalle legal betrieben werden kann. 

Dass es in der Praxis (möglicherweise) üblich – rechtlich aber nicht etwa zwingend 

vorgegeben – war, dass Spielhallenerlaubnisse erst nach der Errichtung der Spiel-
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halle und deren baulicher Abnahme erteilt wurden und somit zum Zeitpunkt der ge-

werberechtlichen Erlaubnis entsprechende Investitionen bereits getätigt waren (vgl. 

dazu auch Odenthal, GewArch 2012, 345/349), steht dem nicht entgegen. Denn der 

Gesetzgeber hat den ihm bei dieser Übergangsregelung zukommenden Spielraum in 

vertretbarer und sachgerechter Weise dahingehend genutzt, dass er für die zeitliche 

Anknüpfung auf den Zeitpunkt eines legalen Spielhallenbetriebs (erst) nach Ergehen 

der gewerberechtlichen Erlaubnis abgestellt hat. Zudem hat die Antragstellerin nicht 

darlegt, dass sie vor dem Bekanntwerden der künftigen glücksspielrechtlichen Er-

laubnispflicht und der diesbezüglichen Beschränkungen im Vertrauen auf den Fort-

bestand der alten Rechtslage Dispositionen vorgenommen hätte, die nunmehr die 

Veränderungsinteressen des Gesetzgebers überwiegen würden. Die Baugenehmi-

gung zur Erweiterung der bestehenden Spielhalle vom 22. August 2011 stand unter 

der aufschiebenden Bedingung, dass dem Landratsamt die Erfüllung der bauauf-

sichtlichen Anforderungen an den Brandschutz nachgewiesen wird. Die entspre-

chende Bescheinigung des Prüfsachverständigen für den Brandschutz ging erst am 

31. Oktober 2011 beim Landratsamt ein. Den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach 

§ 33i GewO hat die Antragstellerin erst am 15. November 2011 gestellt.  

 

Die Beschwerde war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 2 VwGO zurückzu-

weisen. 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47, § 53 Abs. 2 Nr. 1; § 52 

Abs. 1 GKG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

Senftl                                                       Eich                                                 Zimmerer 

 

 

 

10 CE 13.1416 

W 5 E 13.522 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  
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Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
 

In der Verwaltungsstreitsache 

****** ***** 

vertreten durch den Geschäftsführer, 

********** ** ***** ******************* 

 - Antragstellerin - 

 

bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte ******* ****** *** ********* 

******************* ** ***** ***** 

 

gegen 

 

Stadt ************** 

vertreten durch den Oberbürgermeister, 

*********** *** ***** ************** 

 - Antragsgegnerin - 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

glücksspielrechtlicher Erlaubnis für Spielhallen 

(Antrag nach § 123 VwGO); 

hier: Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Bayerischen Verwal-

tungsgerichts Würzburg vom 2. Juli 2013, 

 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 10. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Senftl, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Eich, 

die Richterin am Verwaltungsgerichtshof Zimmerer 

 

ohne mündliche Verhandlung am 28. August 2013 
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folgenden 

 

Beschluss: 

 

 I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

 II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 10.000 Euro 

festgesetzt.  

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

Die Antragstellerin verfolgt mit der Beschwerde ihren in erster Instanz erfolglosen An-

trag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 123 VwGO weiter, mit dem sie 

die Feststellung begehrt, dass sie ihre zweite Spielhalle „four play“ im Anwesen G. 

Str. 25-27 in A. bis zum 30. Juni 2017, hilfsweise bis zum rechtskräftigen Abschluss 

des Hauptsacheverfahrens (W 5 K 13.469), auch ohne glücksspielrechtliche Erlaub-

nis gemäß Art. 9 AGGlüStV weiterbetreiben darf. 

 

Die Antragstellerin betreibt in dem betreffenden Gebäude zwei Spielhallen. Für eine 

dieser Spielhallen erhielt sie mit Bescheid der Antragsgegnerin vom 16. März 2004 

eine Erlaubnis nach § 33i GewO. Mit Bescheid vom 19. August 2009 erteilte die An-

tragsgegnerin der Vermieterin der Antragstellerin die Baugenehmigung für die Nut-

zungsänderung einer Teilfläche dieses Anwesens zu einem weiteren Spielsalon und 

Lager. Mit Bescheid vom 9. Dezember 2011 erteilte die Antragsgegnerin der Antrag-

stellerin auf deren Antrag eine Erlaubnis gemäß § 33i GewO für den Betrieb der 

zweiten Spielhalle „four play“. 

 

Den Antrag der Antragstellerin vom 26. März 2013, ihr für den (Weiter-)Betrieb der 

zweiten Spielhalle eine glücksspielrechtliche Erlaubnis nach Art. 9 AGGlüStV zu er-

teilen, lehnte die Antragsgegnerin mit Bescheid vom 10. Mai 2013 im Wesentlichen 

mit der Begründung ab, die Erteilung einer Erlaubnis für diese Spielhalle, die in ei-

nem baulichen Verbund mit einer weiteren Spielhalle stehe und in einem gemeinsa-

1 

2 
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men Gebäude oder Gebäudekomplex untergebracht sei, sei gemäß Art. 9 Abs. 2 

AGGlüStV ausgeschlossen. Die Erteilung einer Befreiung nach Art. 12 AGGlüStV sei 

nicht möglich.  

 

Am 10. Juni 2013 hat die Antragstellerin Klage zum Verwaltungsgericht auf Verpflich-

tung der Antragsgegnerin zur Erteilung der begehrten glücksspielrechtlichen Erlaub-

nis zum (Weiter-)Betrieb der zweiten Spielhalle, hilfsweise auf Feststellung des Be-

standsschutzes für die zweite Spielhalle gemäß Art. 11 Abs. 1 AGGlüStV i.V.m. § 29 

Abs. 4 GlüStV bis 30. Juni 2017, erhoben. 

 

Den gleichzeitig gemäß § 123 VwGO gestellten Antrag, einstweilen anzuordnen, 

dass die Antragstellerin die Spielhalle „four play“ im Anwesen G. Str. 25-27 in A. auf 

der Grundlage der gemäß § 33i GewO erteilten Spielhallenkonzession bis zum 30. 

Juni 2017 ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 9 AGGlüStV betreiben 

darf, hilfsweise, dass die Antragsgegnerin bis zum rechtskräftigen Abschluss des 

Hauptsacheverfahrens (W 5 K 13.469) eine Schließung der Spielhalle nicht vollzie-

hen darf, hat das Verwaltungsgericht mit Beschluss vom 2. Juli 2013 abgelehnt. Die 

Antragstellerin habe den erforderlichen Anordnungsanspruch nicht glaubhaft ge-

macht. Gemäß Art. 11 Abs. 1 AGGlüStV dürften Spielhallen nur nach Erteilung der 

Erlaubnis nach § 24 Abs. 1 GlüStV und Art. 9 AGGlüStV betrieben werden. Dabei 

seien die Übergangsfristen in § 29 Abs. 4 GlüStV zu beachten, wonach Spielhallen, 

für die – wie vorliegend – (erst) nach dem 28. Oktober 2011 eine Erlaubnis nach  

§ 33i GewO erteilt worden sei, (nur) bis zum Ablauf von einem Jahr nach Inkrafttreten 

dieses Staatsvertrags als mit §§ 24 und 25 GlüStV vereinbar gelten würden (§ 29 

Abs. 4 Satz 3 GlüStV). Die verfassungsrechtlichen Bedenken der Antragstellerin an 

der Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV seien nicht durchgreifend. Der 

Bayerische Verfassungsgerichtshof habe entschieden, dass die hier maßgeblichen 

Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags sowie des Ausführungsgesetzes zum 

Glücksspielstaatsvertrag einschließlich der streitigen Übergangsregelungen für be-

stehende Spielhallen in § 29 Abs. 4 GlüStV und Art. 11 Abs. 1 Satz 2 AGGlüStV so-

wohl mit den Grundrechten der Bayerischen Verfassung als auch mit dem Rechts-

staatsprinzip vereinbar seien und das Rechtsstaatsprinzip insbesondere auch nicht 

wegen einer unzulässigen Rückwirkung verletzt sei. Die Antragstellerin sei aufgrund 

ihrer Investitionen für den Umbau und die Einrichtung der Spielhalle nicht in ihrem 

Vertrauen darin geschützt, dass sich die Anforderungen für Spielhallen nicht in ab-

sehbarer Zeit und mit unechter Rückwirkung verschärften. Der vom Gesetzgeber 

vorgesehene Stichtag des 28. Oktober 2011, an dem die Ministerpräsidenten der 

4 
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Länder den Entwurf des Änderungsstaatsvertrags zum Glücksspielstaatsvertrag be-

handelt hätten, sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. Denn von diesem 

Zeitpunkt an habe festgestanden, dass ein neuer Glücksspielstaatsvertrag vereinbart 

werden solle und die Spielhallenbetreiber sich auf die Veränderung ihrer bisherigen 

Rechtsposition einstellen müssten. Dass der neue Glücksspielstaatsvertrag erst noch 

der Ratifikation durch die jeweiligen Länderparlamente bedurft habe, ändere daran 

nichts. Die Übergangsregelungen verstießen auch nicht gegen Grundrechte des 

Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung. 

 

Zur Begründung ihrer Beschwerde macht die Antragstellerin im Wesentlichen gel-

tend, sie habe einen Anspruch auf Erteilung einer glücksspielrechtlichen Erlaubnis, 

jedenfalls aber auf Gewährung eines Bestandsschutzes bis mindestens 30. Juni 

2017. Der Stichtag 28. Oktober 2011 sei kein verfassungsrechtlich zulässiger An-

knüpfungspunkt für die rückwirkenden Rechtsfolgen des Ersten Glücksspielände-

rungsstaatsvertrags für Spielhallen. An diesem Tag seien lediglich wie bereits ver-

schiedene Male zuvor die Ministerpräsidenten zusammengekommen, um über den 

Glücksspieländerungsstaatsvertrag zu beraten. Ein etwaiger an diesem Tag gefass-

ter Beschluss, dem Glücksspieländerungsstaatsvertrag zuzustimmen, sei verfas-

sungsrechtlich irrelevant. Die Unterzeichnung des geänderten Glücksspielstaatsver-

trags sei – nach erneuten Änderungen – erst im Dezember 2011 erfolgt. Danach ha-

be es noch der Ratifizierung dieses Staatsvertrags durch mindestens 14 Bundeslän-

der bedurft. Diese Ratifizierung sei in einigen Ländern erst Ende des ersten Halbjah-

res 2012 erfolgt. Staatsverträge und demgemäß auch der neue Glücksspielstaatsver-

trag erlangten Rechtswirksamkeit erst durch die Ratifizierung durch die Länderparla-

mente. Erst diese Ratifizierung stelle den frühestmöglichen Zeitpunkt für die nach-

trägliche Änderung und Verschlechterung der Rechtsposition der Spielhallenbetrei-

ber dar. Der Ministerpräsidentenkonferenz komme insoweit keinerlei gesetzgeberi-

sche Funktion zu; vielmehr sei dies nur ein politischer Diskussionszirkel. Die nach-

trägliche Änderung der Rechtsposition der Spielhallenbetreiber dürfe auch nicht ohne 

Berücksichtigung des Schutzes ihrer Interessen erfolgen. Schon bisher habe es eng 

begrenzte Zulassungsregelungen für Spielhallen gegeben. Die Antragstellerin habe 

im Vertrauen auf die ihr erteilte Baugenehmigung erhebliche finanzielle Dispositionen 

getroffen und einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Die begehrte vorläufige 

Fortführung des Betriebs der zweiten Spielhalle stelle keine Vorwegnahme der 

Hauptsache dar. Es sei sachlich auch nicht nachvollziehbar, dass von der streitge-

genständlichen Spielhalle eine größere Gefahr ausgehe als von den vor dem 28. Ok-

tober 2011 errichteten und genehmigten Spielhallen. Letztlich sei hier eine faktische 

6 
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Schließung der Spielhalle der Antragstellerin ohne die erforderliche Ermessensbetä-

tigung der Antragsgegnerin erfolgt. Die Schließung habe erhebliche wirtschaftliche 

Folgen für die Antragstellerin und bewirkte monatliche Umsatzausfälle von ca. 20.000 

Euro. Zudem sei auch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts in seinen 

Entscheidungen vom 20. Juni 2013 zum staatlichen Sportwettenmonopol zu berück-

sichtigen, da die dort formulierten Grundsätze zur Inkohärenz auch auf die aktuelle 

Rechtslage übertragbar seien. 

 

Die Antragsgegnerin beantragt, 

 

die Beschwerde zurückzuweisen. 

 

Die Antragstellerin habe aus den zutreffenden Gründen der Entscheidung des Ver-

waltungsgerichts keinen Anordnungsanspruch. Sie sei auch im gewerberechtlichen 

Erlaubnisverfahren auf die bevorstehende Neuregelung hingewiesen worden. Der 

gewerberechtliche Erlaubnisbescheid vom 9. Dezember 2011 enthalte ebenfalls ei-

nen Hinweis auf die bevorstehende Neuregelung des Glücksspielstaatsvertrags. Eine 

Weiterführung der Spielhalle durch die Antragstellerin komme nicht in Betracht. In-

soweit habe die Antragsgegnerin kein Ermessen. Die Möglichkeit einer Befreiung 

nach § 24 Abs. 4 Satz 4 GlüStV bestehe hier nicht. Der Antragstellerin sei im Übrigen 

nur die Nutzung der betroffenen Lokalität als Spielhalle untersagt worden. Nicht alle 

von ihr insoweit getätigten Investitionen seien daher nutzlos aufgewendet worden. 

 

Auch der Vertreter des öffentlichen Interesses ist der Beschwerde entgegengetreten. 

Ein Verstoß gegen das Rückwirkungsverbot liege unabhängig davon, ob Art. 14 Abs. 

1 oder Art. 12 Abs. 1 GG als Grundrecht einschlägig sei, nicht vor. Es handle sich 

hier lediglich um einen Fall einer unechten Rückwirkung. Die gesetzliche Regelung in 

Art. 11 Abs. 1 Satz 2 AGGlüStV i.V.m. § 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV solle den Miss-

brauch durch die Einholung von Vorratserlaubnissen im Zeitraum zwischen Paraphie-

rung und Ratifizierung des Glücksspielstaatsvertrags verhindern. Am 28. Oktober 

2011 habe die Ministerpräsidentenkonferenz den Beschluss gefasst, dem neuen 

Glücksspielstaatsvertrag zuzustimmen und diesen am 15. Dezember 2011 zu unter-

zeichnen. Ab diesem Zeitpunkt sei folglich ein Vertrauen auf den Fortbestand der 

bisherigen Regelung nicht mehr schutzwürdig. Dabei sei mit zu berücksichtigen, dass 

Staatsverträge nach ihrer Unterzeichnung im Rahmen des Ratifizierungsprozesses 

keinen inhaltlichen Änderungsmöglichkeiten durch das Parlament mehr zugänglich 

seien. Bei der Wahl eines späteren Stichtags hätte die Gefahr eines Mitnahmeeffekts 
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bezüglich der Inanspruchnahme einer längeren Übergangsregelung bestanden. Im 

Übrigen seien die Verbände der Automatenindustrie am Verfahren der Änderung des 

Glücksspielstaatsvertrags beteiligt gewesen und hätten auch eigene Stellungnahmen 

abgegeben. Die Frage nach einer eventuellen Unionsrechtswidrigkeit des glücks-

spielrechtlichen Sportwettenmonopols stelle sich hier nicht. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten beider In-

stanzen sowie der vorgelegten Behördenakte Bezug genommen.  

 

 

 

II. 

 

Die zulässige Beschwerde ist unbegründet. Die von der Antragstellerin dargelegten 

Gründe, auf deren Prüfung der Verwaltungsgerichtshof nach § 146 Abs. 4 Satz 6 

VwGO schränkt ist, rechtfertigen keine Abänderung oder Aufhebung der angefochte-

nen Entscheidung. 

 

1. Die gemäß § 146 Abs. 1 VwGO statthafte sowie fristgerecht eingelegte (§ 147 

Abs. 1 VwGO) und begründete (§ 146 Abs. 4 Satz 1 und 2 VwGO) Beschwerde der 

Antragstellerin ist zulässig, obwohl kein ausdrücklicher Beschwerdeantrag gestellt 

wurde. Denn im Wege sachgerechter Auslegung (§ 88 VwGO) ist mit hinreichender 

Bestimmtheit zu ermitteln, in welchem Umfang und mit welchem Ziel die Entschei-

dung des Verwaltungsgerichts angefochten werden soll (vgl. Happ in Eyermann, 

VwGO, 13. Aufl. 2010, § 146 Rn. 21). Danach begehrt die Antragstellerin unter Ab-

änderung der erstinstanziellen Entscheidung den Erlass einer einstweiligen (Rege-

lungs-)Anordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO mit der Feststellung, dass sie ih-

re zweite Spielhalle „four play“ im Anwesen G. Str. 25-27 in A. bis zum 30. Juni 2017, 

hilfsweise bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens (W 5 K 

13.469), ohne glücksspielrechtliche Erlaubnis gemäß Art. 9 AGGlüStV weiterbetrei-

ben darf. 

 

2. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet, weil sich aus den den Anforderungen von  

§ 146 Abs. 4 Satz 3 VwGO entsprechend dargelegten Gründen nicht ergibt, dass ein 

entsprechender Anordnungsanspruch der Antragstellerin besteht, d.h. der im Haupt-

sacheverfahren geltend gemachte materielle Anspruch mit überwiegender Wahr-

scheinlichkeit begründet ist. 
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2.1. Dass der Antragstellerin der im Hauptsacheverfahren mit ihrer Verpflichtungs-

klage geltend gemachte Anspruch auf Erteilung einer glücksspielrechtlichen Erlaub-

nis gemäß Art. 9 AGGlüStV zum (Weiter-)Betrieb der zweiten Spielhalle in der G. Str. 

25-27 in A. entgegen der Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts, dem stehe 

schon der Versagungsgrund des Art. 9 Abs. 2 Satz 1 AGGlüStV entgegen, doch zu-

steht, hat die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde nicht dargelegt. 

 

Allein mit dem Hinweis auf die jüngste Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts (Entscheidungen vom 20.6.2013 – 8 C 10.12, 8 C 12.12 und 8 C 17.12; vgl. 

Pressemitteilung des BVerwG Nr. 38/2013), wonach das Sportwettenmonopol in 

Nordrhein-Westfalen im Zeitraum von 2006 bis 2012 die europarechtliche Niederlas-

sungs- und Dienstleistungsfreiheit verletzt, sowie der Behauptung, diese rechtliche 

Beurteilung beanspruche auch für die aktuelle Rechtslage nach Inkrafttreten des 

Glücksspieländerungsstaatsvertrags Geltung, wird eine Unionsrechtswidrigkeit der 

Erlaubnisvoraussetzungen für den Betrieb von Spielhallen (§§ 24 und 25 GlüStV, Art. 

9 und 11 AGGlüStV) mit der Folge des Anwendungsvorrangs der unionsrechtlichen 

Grundfreiheiten nicht (substantiiert) dargelegt. 

 

2.2. Die Antragstellerin hat aber auch keinen Anordnungsanspruch auf Feststellung 

glaubhaft gemacht (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. §§ 920 Abs. 2, 294 ZPO), dass die 

streitbefangene zweite Spielhalle entgegen der Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 

Satz 3 GlüStV über den 30. Juni 2013 hinaus als mit §§ 24 und 25 (GlüStV) verein-

bart gilt und daher – aufgrund Bestandsschutzes – weiterbetrieben werden darf. Ein 

solches Recht der Antragstellerin ergibt sich weder im Hinblick auf die geltend ge-

machte Verletzung des auf den rechtsstaatlichen Prinzipien der Rechtssicherheit und 

des Vertrauensschutzes beruhenden grundsätzlichen Verbots rückwirkender belas-

tender Gesetze (vgl. z.B. BVerfG, B.v. 10.10.2012 – 1 BvL 6/07 – juris Rn. 41; nach-

folgend 2.2.1.), noch aus einer Verletzung der Grundrechte der Eigentums- oder Be-

rufsfreiheit (Art. 14, 12 GG; nachfolgend 2.2.2.) und des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 

3 Abs. 1 GG; nachfolgend 2.2.3.). 

 

2.2.1. Wie sich aus § 29 Abs. 4 Satz 1 GlüStV eindeutig ergibt, finden die durch den 

Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag in dessen Siebten Abschnitt für Spielhal-

len neu geschaffenen Regelungen (§§ 24 bis 26 GlüStV) auf Spielhallen, die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Staatsvertrags (gemäß Art. 2 Abs. 1 Erster 

GlüÄndStV am 1. Juli 2012) bestehen (und nach der bisherigen Rechtslage gewer-
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berechtlich gemäß § 33i GewO genehmigt wurden), ab Inkrafttreten dieses Staats-

vertrags Anwendung. Dadurch wird der Grundsatz bestätigt, dass die Anforderungen 

der §§ 24, 25 und 26 ab Inkrafttreten anzuwenden sind (vgl. Gesetzesbegründung Zu 

§ 29, Zu Abs. 4, Lt-Drs. 16/11995 S. 32; BayVerfGH, E.v. 28. 6. 2013 – Vf. 10-VII-12 

u.a. – juris Rn. 91). § 29 Abs. 4 Satz 2 und 3 GlüStV enthalten demgegenüber Über-

gangsregelungen, wonach bestehende Spielhallen je nach dem Zeitpunkt der Ertei-

lung der gewerberechtlichen Erlaubnis (Stichtag: 28. Oktober 2011) entweder bis 

zum Ablauf von fünf Jahren oder (nur) bis zum Ablauf von einem Jahr nach Inkraft-

treten dieses Staatsvertrags als mit §§ 24 und 25 vereinbar gelten, d.h. für den be-

treffenden Zeitraum von der (glücksspielrechtlichen) Erlaubnispflicht freigestellt wer-

den und ihnen eine Fortsetzung ihrer bisherigen legalen Tätigkeit ohne (glücksspiel-

rechtliche) Erlaubnis ermöglicht wird (vgl. Gesetzesbegründung Zu § 29, Zu Abs. 4, 

Lt-Drs. 16/11995 S. 32). Damit liegt aber unstreitig der Fall einer unechten Rückwir-

kung oder tatbestandlichen Rückanknüpfung dieser Normen im Sinne der Recht-

sprechung des Bundesverfassungsgerichts vor, weil die betreffenden Normen (§§ 24 

bis 26 GlüStV) auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte (Betrieb 

bereits bestehender Spielhallen) und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirken 

und damit zugleich die betroffene Rechtsposition entwerten bzw. die belastenden 

Rechtsfolgen dieser Normen erst nach ihrer Verkündung eintreten, tatbestandlich 

aber von einem bereits ins Werk gesetzten Sachverhalt (bisheriger legaler Betrieb 

der Spielhallen) ausgelöst werden (stRspr des BVerfG; vgl. z.B. B.v. 10.10.2012 – 1 

BvL 6/07 – juris Rn. 43 m.w.N.; vgl. auch BayVerfGH, E.v. 28.6.2013 – Vf. 10-VII-12 

u.a. – juris Rn. 92 f.). 

19 

Schon vom Ansatz verfehlt ist daher der Einwand der Antragstellerin, ohne diese 

„vermeintliche Übergangs- bzw. Stichtagsregelung könnte die Antragstellerin ihre 

Spielhalle uneingeschränkt weiter auf der Basis der ihr erteilten Erlaubnis gemäß  

§ 33i GewO betreiben“, da die von ihr als verfassungswidrig, weil gegen das Rück-

wirkungsverbot verstoßend, angesehene Übergangsregelung gerade aus Gründen 

des Vertrauens- bzw. Bestandsschutzes die Anforderungen der §§ 24 und 25 GlüStV 

für ein Jahr ab Inkrafttreten des geänderten Glücksspielstaatsvertrags suspendiert. 

Das Beschwerdevorbringen der Antragstellerin kann ihrem Antrag entsprechend da-

her richtigerweise nur so verstanden werden, dass der Gesetzgeber durch die einjäh-

rige Übergangsfrist ihrem Vertrauensschutz und ihren Bestandsinteressen nicht hin-

reichend Rechnung getragen habe, sondern aus Gründen der Rechtssicherheit und 

des Vertrauensschutzes vielmehr auch in Fällen wie dem der Antragstellerin einen 

Bestandsschutz bis mindestens 30. Juni 2017 hätte gewähren müssen. Ein derarti-
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ger Anspruch der Antragstellerin besteht jedoch mit überwiegender Wahrscheinlich-

keit nicht. 

 

Eine unechte Rückwirkung ist grundsätzlich zulässig. Allerdings können sich aus 

dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip Gren-

zen der Zulässigkeit ergeben. Diese Grenzen sind erst überschritten, wenn die vom 

Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzes-

zwecks nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Bestandsinteressen der 

Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen (stRspr des 

BVerfG; vgl. z.B. B.v. 10.10.2012 – 1 BvL 6/07 – juris Rn. 43 m.w.N.). Dagegen gel-

ten entgegen der Auffassung der Antragstellerin im vorliegenden Fall nicht die ge-

steigerten Anforderungen für die Rechtfertigung einer unechten Rückwirkung, wie sie 

das Bundesverfassungsgericht für Fälle entwickelt hat, in denen Steuerrechtsnormen 

über einen (bereits laufenden) Veranlagungs- oder Erhebungszeitraum unechte 

Rückwirkung entfalten. Denn diese Rechtsprechung trägt lediglich dem – hier nicht 

gegebenen – Umstand Rechnung, dass rückwirkende Regelungen innerhalb eines 

Veranlagungs- oder Erhebungszeitraums, die der unechten Rückwirkung zugeordnet 

werden, in vielerlei Hinsicht den Fällen echter Rückwirkung nahe stehen (BVerfG, 

B.v. 10.10.2012 – 1 BvL 6/07 – juris Rn. 45). 

 

Mit dem Beschwerdevorbringen wird nicht dargelegt, dass der Gesetzgeber mit der 

Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 Satz 2 und 3 GlüStV dem verfassungsrechtlich 

gebotenen Vertrauensschutz nicht in hinreichendem Maße Rechnung getragen hat. 
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Die unechte Rückwirkung, die die neue Anforderungen an Spielhallen normierenden 

Regelungen im geänderten Glücksspielstaatsvertrag entfalten, ist bei der hier nur 

möglichen summarischen Prüfung geeignet und erforderlich, um die vom Gesetzge-

ber des Glücksspielstaatsvertrags damit verfolgten Zwecke zu erreichen. Bei der ge-

botenen Abwägung der Interessen der Allgemeinheit, die mit den neuen Regelungen 

für Spielhallen in §§ 24 bis 26 GlüStV verfolgt werden, und dem Vertrauen der be-

troffenen Spielhallenbetreiber auf die Fortgeltung der bisherigen Rechtslage auch 

über den 30. Juni 2013 hinaus (bis mindestens 30. Juni 2017) überwiegen hier die 

auch eine Rückanknüpfung rechtfertigenden öffentlichen Interessen. 

 

Der Gesetzgeber verfolgt mit dem geänderten Glücksspielstaatsvertrag und dem 

entsprechenden Ausführungsgesetz weiterhin das Ziel, die Glücksspielangebote zum 

Schutz der Spieler und der Allgemeinheit vor den Gefahren des Glücksspiels strikt zu 

regulieren. Die schon bisher verfolgten Kernziele (vgl. § 1 GlüStV) sollen jedoch un-

ter Berücksichtigung der zum Glücksspielrecht ergangenen Rechtsprechung nationa-

ler Gerichte und des Gerichtshofs der Europäischen Union, der Ergebnisse der Eva-

luierung des bisherigen Glücksspielstaatsvertrags sowie der europäischen Entwick-

lung neu akzentuiert und zur Erreichung dieser Ziele eine Glücksspielregulierung mit 

differenzierten Maßnahmen für die einzelnen Glücksspielformen vorgenommen wer-

den, um deren spezifischen Sucht-, Betrugs-, Manipulations- und Kriminalitätspoten-

tial Rechnung zu tragen (vgl. Gesetzesbegründung A. I. 1., II. 2., Lt-Drs. 16/11995 S. 

16 f.). Im Hinblick auf das durch sämtliche vorliegenden Studien belegte, besonders 

hohe Suchtpotenzial bei Geldspielgeräten in Gastronomiebetrieben und vor allem in 

Spielhallen und das flächendeckende Angebot an Geldspielgeräten hat der Gesetz-

geber gerade für den Bereich der Spielhallen Handlungsbedarf gesehen, um auch 

und gerade für diesen Bereich einen kohärenten Schutz vor Spielsucht zu schaffen 

(vgl. Gesetzesbegründung Zu §§ 24 bis 26, Lt-Drs. 16/11995 S. 30; vgl. auch 

BayVerfGH, E.v. 28. 6. 2013 – Vf. 10-VII-12 u.a. – juris Rn. 95). Mit den in § 29 Abs. 

4 GlüStV vorgesehenen Übergangsfristen hat der Gesetzgeber dem Vertrauens- und 

Bestandsschutzinteresse der Spielhallenbetreiber und ihren Erwartungen an die 

Amortisation getätigter Investitionen in Abwägung mit den in den §§ 24 und 25 

GlüStV verfolgten Allgemeinwohlinteressen Rechnung getragen (vgl. Gesetzesbe-

gründung Zu § 29 Zu Abs. 4, Lt-Drs. 16/11995 S. 32; vgl. auch BayVerfGH, E.v. 28. 

6. 2013 – Vf. 10-VII-12 u.a. – juris Rn. 95).  
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Die Geeignetheit und Erforderlichkeit der Einbeziehung auch der bereits bestehen-

den, gewerberechtlich und baurechtlich genehmigten Spielhallen in den Anwen-

dungsbereich dieser neuen glücksspielrechtlichen Anforderungen zur Bekämpfung 

der spezifischen Gefahren dieser Glücksspielform liegt auf der Hand. 

 

Dass der Gesetzgeber die Grenzen des ihm bei der Ausgestaltung von Übergangs-

vorschriften zukommenden breiten Gestaltungsspielraums mit der Einräumung eines 

fünfjährigen Bestandsschutzes in § 29 Abs. 4 Satz 2 sowie der zusätzlichen Befrei-

ungsmöglichkeit gemäß § 29 Abs. 4 Satz 4 GlüStV in unzumutbarer Weise über-

schritten hätte, legt die Beschwerde der Antragstellerin weder dar noch ist dies für 

den Verwaltungsgerichtshof sonst ersichtlich. Denn damit wird den berechtigten Be-

standsschutzinteressen der Spielhallenbetreiber in rechtlich nicht zu beanstandender 

Weise Rechnung getragen. 

 

Entgegen dem Beschwerdevorbringen gilt dies auch für die einjährige Übergangsfrist 

in § 29 Abs. 4 Satz 3 GlüStV. Das Abstellen des Gesetzgebers für die Differenzie-

rung zwischen der fünfjährigen und der einjährigen Übergangsfrist in § 29 Abs. 4 

Satz 2 und 3 GlüStV auf den Zeitpunkt der Erteilung der gewerberechtlichen Erlaub-

nis und den diesbezüglichen Stichtag 28. Oktober 2011 ist sachgerecht (dazu einge-

hend unten 2.2.3.) und genügt auch mit Blick auf die Vertrauens- und Bestands-

schutzinteressen der davon betroffenen Spielhallenbetreiber (noch) den verfassungs-

rechtlichen Anforderungen. Der Senat teilt hier die durch den Bayerischen Verfas-

sungsgerichtshof in dessen Entscheidung vom 28. Juni 2013 (a.a.O.) vorgenomme-

ne Beurteilung, die auch vom Erstgericht der angefochtenen Entscheidung zugrunde 

gelegt wird. Gerade mit Blick auf die besonders gewichtigen Gemeinwohlziele des  

§ 1 GlüStV und die von Geldspielgeräten in Spielhallen diesbezüglich ausgehenden 

besonderen Gefahren ist es dem Gesetzgeber (auch) unter Vertrauensschutzge-

sichtspunkten nicht verwehrt, sein glücksspielrechtliches Regelungskonzept durch 

die Staffelung von sachgerechten Übergangsfristen zeitnah umzusetzen und so – 

wie beabsichtigt (vgl. Gesetzesbegründung Zu § 29 Zu Abs. 4, Lt-Drs. 16/11995 S. 

32) – den stufenweisen Rückbau bei Spielhallenkomplexen zu erreichen. Dabei ist 

mit zu berücksichtigen, dass mit diesem schrittweisen Rückbau bei Spielhallenkom-

plexen ein wirtschaftlicher Betrieb von Spielhallen (wohl) auch künftig nicht unmög-

lich gemacht wird und auch nicht alle insoweit getätigten Investitionen völlig entwertet 

werden.  
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2.2.2. Dass die auf Spielhallen bezogenen Neuregelungen der §§ 24 bis 26 mit der 

Übergangsregelung in § 29 Abs. 4 GlüStV entgegen der Auffassung des Verwal-

tungsgerichts gegen die Grundrechte der Antragstellerin aus Art. 14 Abs. 1 GG (Ei-

gentumsfreiheit, Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) oder Art. 

12 Abs. 1 GG (Berufs-/Gewerbefreiheit) oder die entsprechenden Grundrechtsge-

währleistungen der Bayerischen Verfassung  (Art. 101, 103 Abs. 1 BV) verletzten, 

weil sie in unverhältnismäßiger Weise in den Schutzbereich dieser Grundrechte ein-

greifen, wird mit der Beschwerde ebenfalls nicht (substantiiert) dargelegt. Unabhän-

gig davon hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof in der bereits mehrfach zitier-

ten Entscheidung vom 28. Juni 2013 (a.a.O. Rn. 97 ff.) überzeugend dargelegt, dass 

es sich insoweit um zur Erreichung des besonders wichtigen Gemeinwohlziels der 

Verhinderung und Bekämpfung der Spielsucht geeignete, erforderliche und auch im 

engeren Sinn verhältnismäßige Grundrechtsbeeinträchtigungen handelt. 

 

2.2.3. Entgegen dem Beschwerdevorbringen liegt mit den unterschiedlichen Über-

gangsregelungen in § 29 Abs. 4 Satz 2 und 3 GlüStV auch keine Verletzung des all-

gemeinen Gleichheitssatzes (Art. 3 Abs. 1 GG) vor. Denn der Gesetzgeber hat mit 

der an den Zeitpunkt der Erteilung der gewerberechtlichen Erlaubnis und den dies-

bezüglichen Stichtag 28. Oktober 2011 anknüpfenden Ungleichbehandlung bei den 

Übergangsfristen eine sachlich vertretbare (und nicht unverhältnismäßige) Differen-

zierung vorgenommen. 

 

Für das Abstellen auf den Zeitpunkt der Erteilung der gewerberechtlichen Erlaubnis 

gemäß § 33i GewO und nicht bereits den (früheren) Zeitpunkt der baurechtlichen 

Genehmigung spricht entscheidend, dass erst mit der gewerberechtlichen Erlaubnis 

die Spielhalle legal betrieben werden kann. Dass es in der Praxis (möglicherweise) 

üblich – rechtlich aber nicht etwa zwingend vorgegeben – war, dass Spielhallener-

laubnisse erst nach der Errichtung der Spielhalle und deren baulicher Abnahme er-

teilt wurden und somit zum Zeitpunkt der gewerberechtlichen Erlaubnis entsprechen-

de Investitionen bereits getätigt waren (vgl. dazu Odenthal, GewArch 2012, 345/349), 

steht dem nicht entgegen. Denn der Gesetzgeber hat den ihm bei dieser Übergangs-

regelung zukommenden Spielraum in vertretbarer und sachgerechter Weise dahin-

gehend genutzt, dass er für die zeitliche Anknüpfung auf den Zeitpunkt eines legalen 

Spielhallenbetriebs (erst) nach Ergehen der gewerberechtlichen Erlaubnis abgestellt 

hat. 
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Auch das Abstellen auf den Stichtag 28. Oktober 2011 entspricht sachgerechter 

Ausübung dieses Regelungsspielraums des Gesetzgebers. Die diesbezüglichen 

Einwände im Beschwerdevorbringen der Antragstellerin greifen nicht durch. 

 

Gerade im Hinblick auf die Schutzwürdigkeit des Vertrauens der betroffenen Spiel-

hallenbetreiber in das Fortbestehen der bisherigen Rechtslage kommt dem Be-

schluss der am 28. Oktober 2011 zu Ende gegangenen Ministerpräsidentenkonfe-

renz, mit dem 15 der 16 Bundesländer sich auf den neuen Glücksspielstaatsvertrag 

geeinigt und dessen Unterzeichnung am 15. Dezember 2011 beschlossen haben, 

entgegen der Auffassung der Antragstellerin entscheidende Bedeutung zu. Dieser 

Beschluss ist nicht, wie die Antragstellerin meint, mit Blick auf die rechtsstaatlichen 

Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes „irrelevant“, weil die 

Unterzeichnung des neuen Staatsvertrags erst im Dezember 2011 und die noch er-

forderliche Ratifizierung des Staatsvertrags in den Ländern erst im ersten Halbjahr 

2012 stattfand. Bereits mit der Zustimmung der Ministerpräsidenten zum neuen 

Staatsvertrag mussten, worauf der Vertreter des öffentlichen Interesses zu Recht 

hingewiesen hat, die von den Neuregelungen betroffenen und interessierten Kreise 

mit der beabsichtigten Rechtsänderung für Spielhallen rechnen. Dem steht nicht ent-

gegen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das 

schutzwürdige Vertrauen in den Bestand der bisherigen Rechtsfolgenlage für die Be-

troffenen im Zeitpunkt des endgültigen Gesetzesbeschlusses über die Neuregelung 

entfällt, weshalb der Gesetzgeber deshalb berechtigt ist, den zeitlichen Anwen-

dungsbereich einer Regelung auch auf den Zeitpunkt von dem Gesetzesbeschluss 

bis zur Verkündung zu erstrecken (BVerfG, B.v. 3.12.1997 – 2 BvR 882/97 – juris Rn. 

42 m.w.N.). Denn eine solche Rückerstreckung der Anwendung der streitigen Nor-

men liegt hier nicht vor. Auch hat das Bundesverfassungsgericht bereits entschieden, 

dass schon mit der Einbringung eines Gesetzesentwurfs im Bundestag durch ein ini-

tiativberechtigtes Organ geplante Gesetzesänderungen öffentlich und ab diesem 

Zeitpunkt mögliche zukünftige Gesetzesänderungen allgemein vorhersehbar werden 

(BVerfG, B.v.10.10.2012 – 1 BvL 6/07 – Rn. 56). Eine damit in etwa vergleichbare 

Konstellation im Bereich der vertraglichen Selbstkoordination der Länder ist hier ge-

geben. Eine vertragliche Koordination zwischen Bund und Ländern sowie den Län-

dern untereinander auf der Basis von Staatsverträgen ist nach dem Grundgesetz zu-

lässig (s. Art. 30 GG), soweit dadurch nicht die verfassungsrechtliche Kompetenzor-

dnung verletzt wird. Haben sich die Bundesländer wie vorliegend auf einen entspre-

chenden Staatsvertrag im Rahmen ihrer Länderzuständigkeit geeinigt, wird der be-

treffende Staatsvertrag gemäß Art. 72 Abs. 2 BV vom Ministerpräsidenten nach vor-
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heriger Zustimmung des Landtags abgeschlossen, ohne dass der Staatsvertrag noch 

einer inhaltlichen Änderung durch den Landtag zugänglich wäre. Mit dem Beschluss 

vom 28. Oktober 2011 stand fest, dass der Änderungsstaatsvertrag in der beschlos-

senen Form den jeweiligen Länderparlamenten zur Unterrichtung vorgelegt und am 

15. Dezember 2011 von den Ministerpräsidenten unterschrieben werden sollte 

(Presseinformation des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr zur Sitzung des Niedersächsischen Landtags am 13. Oktober 2011, 

www.mw.niedersachsen.de/portal/live). Weitere Änderungen sollten nach diesem 

Beschluss nicht mehr erfolgen. Der Zustimmungsbeschluss des Landtags nach Art. 

72 Abs. 2 BV entfaltet insoweit nur noch Ermächtigungsfunktion für die Ratifizierung 

und Transformationsfunktion (Möstl in Lindner/Möstl/Wolff, Verfassung des Freistaats 

Bayern, Kommentar, Art. 72 Rn. 13). Die Befugnis des Ministerpräsidenten, den Ver-

trag zu unterschreiben, ergibt sich bereits aus Art. 47 Abs. 3 BV, die Pflicht zur recht-

zeitigen Information des Landtags aus Art. 55 Nr. 3 BV. Aufgrund dieses Verfahrens 

steht der Inhalt des abzuschließenden Staatsvertrags letztlich bereits mit dem Be-

schluss der Ministerpräsidentenkonferenz, dass der Vertrag mit dem beschlossenen 

Inhalt unterschrieben werden soll, fest. 

 

Ab diesem der Öffentlichkeit bekannten Zeitpunkt (vgl. z.B. FAZ vom 28.10.2011, 

„Bundesländer öffnen den Glücksspielmarkt“), der im Übrigen in den entsprechenden 

Foren deutlich kommuniziert wurde (www.isa-guide.de/isa-gaming/articles), bestand 

entgegen dem Beschwerdevorbringen auch die vom Gesetzgeber angenommene 

Gefahr, dass in Kenntnis der beabsichtigten Änderung der Rechtslage für Spielhallen 

Vorratserlaubnisse beantragt bzw. erwirkt werden, um so gegebenenfalls (noch) in 

den Genuss längerer Übergangsfristen zu gelangen. Wenn der Gesetzgeber derarti-

ge Mitnahmeeffekte für den Übergangszeitraum bis zum Inkrafttreten der Neurege-

lung verhindern wollte (vgl. Gesetzesbegründung Zu § 29 Zu Abs. 4, Lt-Drs. 

16/11995 S. 32), ist dies gerade im Hinblick auf den besonders wichtigen Gemein-

wohlbelang des Schutzes der Bevölkerung vor den Gefahren der Spielsucht ein 

ebenfalls sachlich hinreichend begründeter Gesichtspunkt für die Wahl dieses Stich-

tags (BayVerfGH, E.v. 28. 6. 2013 – Vf. 10-VII-12 u.a. – juris Rn. 96). 

 

Auf die Frage, ob die von der Antragstellerin im Wege der einstweiligen Anordnung 

begehrte vorläufige Fortführung des streitgegenständlichen Spielhallenbetriebs bis 

(mindestens) 30. Juni 2017 eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache wäre, 

kommt es somit nicht mehr entscheidungserheblich an. 
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Neben der Sache liegt schließlich der Einwand der Antragstellerin, es liege hier eine 

„faktische Schließung der Spielhalle ohne erforderliche Ermessensbetätigung“ der 

Antragsgegnerin vor. Eine solche Untersagung- bzw. Betriebseinstellungsverfügung 

ist hier gerade nicht ergangen, weshalb im Übrigen auch § 123 Abs. 5 VwGO nicht 

greift. 

 

Die Kostenentscheidung folgt  aus § 154 Abs. 2 VwGO.  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1, § 47, § 53 Abs. 2 Nr. 1, § 52 

Abs. 1 GKG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO). 

 

 

Senftl                                                       Eich                                                 Zimmerer 
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